
Gefährdungsbeurteilung Laser
Checkliste: Laser in der Zahnarztpraxis

	Lfd. Nr.
	Frage
	Ja
	Nein

	14.01
	Sind die notwendigen baulichen Anforderungen an den Laserbetrieb in der Praxis erfüllt?
	
	

	14.02
	Wurde der Betrieb des Lasergerätes der Klasse 3 B, 3 R oder 4 vor der ersten Inbetriebnahme bei der zuständigen Arbeitsschutzbehörde und der BGW angezeigt?
	
	

	14.03
	Verfügt der Zahnarzt selbst über die notwendige Sachkunde als Laserschutzbeauftragter?
	
	

	14.04
	Wenn nicht, hat er eine sachkundige Person aus der Praxis schriftlich zum Laserschutzbeauftragten bestellt?
	
	

	14.05
	Ist für den Betrieb von Lasern der Klasse 3 B, 3 R oder 4 eine aktuelle Betriebsanweisung erstellt?
	
	

	14.06
	Werden die Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche in Laserbereichen der Laser der Klasse 3 B, 3 R und 4 beachtet?
	
	

	14.07
	Werden die am Lasereinsatz beteiligten Praxismitarbeiter vor Tätigkeitsaufnahme und anschließend mindestens einmal jährlich mündlich und arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogen unterwiesen (Dokumentation)?
	
	

	14.08
	Erfolgt während des Betriebes von Lasern der Klasse 3 B, 3 R oder 4 eine Abgrenzung der Laserbereiche und Kennzeichnung?
	
	

	14.09
	Wenn ein Laser der Klasse 3 B, 3 R oder 4 in geschlossenen Räumen eingesetzt wird, wird auf dessen Betrieb an den Raumzugängen durch eine Warnleuchte hingewiesen?
	
	

	14.10
	Werden beim Lasereinsatz sowohl unbeabsichtigte Strahlung verhindert, als auch reflektierende und/oder spiegelnde Flächen abgedeckt?
	
	

	14.11
	Werden Laserbereiche von entzündlichen Stoffen und explosionsfähiger Atmosphäre freigehalten?
	
	

	14.12
	Wird vom Praxisinhaber die entsprechende persönliche Schutzausrüstung in ausreichender Anzahl bereitgestellt?
	
	

	14.13
	Wird die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung (Augenschutz, evtl. Schutzhandschuhe und Schutzkleidung) von den Praxismitarbeitern bei bestehenden Gefährdungen benutzt?
	
	

	14.14
	Werden die Lasergeräte entsprechend den Vorgaben aus dem 
Medizinprodukterecht überprüft?
	
	

	14.15
	Wird ein aktuelles Bestandsverzeichnis und ggf. Medizinproduktebuch geführt?
	
	


	
	
	Praxisinhaber/in:

	
	Datum
	Name
	Unterschrift

	Erstellt am:
	00.00.0000
	
	

	Aktualisiert am:
	00.00.0000
	
	


Erstellung: vor Tätigkeitsaufnahme

Aktualisierung: regelmäßig alle 3 Jahre oder bei wesentlichen Änderungen (z. B. neues Arbeitsgerät)

	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Laser in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	14.01
	Der Praxisinhaber hat dafür zu sorgen, dass die Laserbereiche von Lasereinrichtungen der Klassen 3 B oder 4 während des Betriebes abgegrenzt und gekennzeichnet sind. Er hat außerdem dafür zu sorgen, dass in geschlossenen Räumen der Betrieb von Lasereinrichtungen der Klasse 4 an den Zugängen zu den Laserbereichen durch Warnleuchten angezeigt wird. Leistungsstarke Laser sollen – wenn die Art der 
Anwendung dies nicht ausschließt – nur in geschlossenen Räumen betrieben werden. Zusätzlich sind Schutzmaßnahmen gegen die Entstehung von brennbarer und explosionsfähiger Atmosphäre und gegen die Einwirkung gesundheitsgefährdender Emissionen (z. B. Dämpfe) zu treffen. Spiegelnde oder 
reflektierende Gegenstände im Anwendungsraum sind abzudecken.
	§ 7 Abs.2 BGV B2
	
	

	14.02
	Der Betrieb von Lasereinrichtungen der Klassen 3 B, 3 R oder 4 ist vor der ersten Inbetriebnahme sowohl der zuständigen Arbeitsschutzbehörde als auch der BGW anzuzeigen.
	§ 5 Abs.1 BGV B2
	
	

	14.03
	Die/der Betreiber/in von Lasereinrichtungen der Klassen 3 B, 3 R oder 4 oder der von ihr/ihm zu 
bestellende Laserschutzbeauftragte muss die erforderliche Sachkunde besitzen und den Betrieb der 
Lasereinrichtung selbst überwachen.
	§ 6 BGV B2
	
	

	14.04
	Für Lasergeräte der Klasse 3 B, 3 R und 4 ist ein sachkundiger Laserschutzbeauftragter zu bestellen. Dies kann der Praxisinhaber selbst oder eine von ihm beauftragte Person mit der entsprechenden Laser-Sachkunde sein. Besitzt der Praxisinhaber die Sachkunde und überwacht den Betrieb der Lasereinrichtungen selbst und kann er dies der BGW nachweisen, ist eine schriftliche Bestellung zum Laserschutzbeauftragten nicht notwendig.
	§ 6 BGV B2
	
	

	14.05
	Für den Betrieb von Lasern der Klasse 3 B, 3 R oder 4 ist eine Betriebsanweisung zu erstellen.
	§ 8 BGV B2
	
	

	14.06
	Der Praxisinhaber darf Jugendliche in Laserbereichen, in denen Lasereinrichtungen der Klassen 3 B, 3 R oder 4 betrieben werden, nicht beschäftigen. Dies gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher über 
16 Jahre, soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist und ihr Schutz durch Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.
	§ 11 BGV B2
	
	

	14.07
	Der Praxisinhaber hat dafür zu sorgen, dass Versicherte, die Lasereinrichtungen der Klassen 2 bis 4 
anwenden oder die sich in Laserbereichen von Lasereinrichtungen der Klassen 3 B oder 4 aufhalten, über das zu beachtende Verhalten unterwiesen worden sind (Dokumentation).
	§ 8 Abs.3 BGV B2
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Laser in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	14.08
	Laserbereiche sind durch Warnzeichen oder -leuchten während des Betriebes von Lasereinrichtungen der Klassen 3 B, 3 R oder 4 abzugrenzen und zu kennzeichnen, damit Unbefugte nicht unbeabsichtigt in den Laserbereich gelangen können
	§ 7 Abs.2 BGV B2
	
	

	14.09
	Siehe Antwort 19.24
	§ 7 Abs.2 BGV B2
	
	

	14.10
	Gut reflektierende, spiegelnde oder glänzende Flächen sind während des Betriebes von Lasereinrichtungen der Klassen 3 B, 3 R oder 4 abzudecken. Werden bei der Anwendung von Laserstrahlen 
Instrumente in den Strahlengang gebracht, müssen diese Instrumente durch Formgebung und Material gefährliche Reflexionen weitgehend ausschließen (dunkle oder matte Oberflächen, kleine Radien).
	§ 8 Abs.1 und § 16 Abs.2 
BGV B2
	
	

	14.11
	Zur Vermeidung von Brand- oder Explosionsgefahren durch Laserstrahlung ist der Laserbereich von 
brennbaren Stoffen und explosionsfähiger Atmosphäre freizuhalten.
	§ 10 Abs.1 BGV B2
	
	

	14.12
	Da in Laserbereichen von Lasereinrichtungen der Klassen 3 B, 3 R oder 4 auch mit reflektierter und 
gestreuter Laserstrahlung gerechnet werden muss, sind geeignete Augenschutzbrillen mit Seitenabschirmung und Augenbrauenabdeckung zu tragen. Laserschutzbrillen müssen für den jeweiligen Wellenlängenbereich geeignet sein (Kennzeichnung der Brille nach DIN 58 215 mit Laserbetriebsart, Schutzstufe und Wellenlängenbereich, gegen den die Brille schützt).

Gegebenenfalls sind zusätzlich Schutzkleidung oder Schutzhandschuhe zu tragen, wenn eine Bestrahlung oberhalb der maximal zulässigen Bestrahlung (MZB) nicht zu verhindern ist. Die Schutzkleidung muss mindestens den Anforderungen der Brennklasse S-c nach DIN 66 083 „Kennwerte für das Brennverhalten textiler Erzeugnisse" entsprechen.
	§ 8 Abs.2 BGV B2
	
	

	14.13
	Die Arbeitnehmer sind verpflichtet die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung zu tragen (Tragepflicht).
	§ 30 Abs.2 BGV A1
§ 8 Abs.4 BGV B2
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Laser in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	14.14
	Die/der Betreiber/in von Medizinprodukten hat für die betriebenen Medizinprodukte und für die mit diesen verbundenen Medizinprodukte, Zubehör, Software und andere Gegenstände sicherheitstechnische 
Kontrollen nach den Herstellerangaben und innerhalb der vom Hersteller festgelegten Fristen durchzuführen oder durchführen zu lassen. Diese Kontrollen schließen die Messfunktionen mit ein. Sicherheits-technische Kontrollen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die über entsprechende Sachkenntnisse und Erfahrungen und geeignete Mess- und Prüfeinrichtungen verfügen.

Lasergeräte der Klasse 3 B, 3 R und 4 sind Medizinprodukte der Anlage 1 zur MPBetreibV und sind somit alle 2 Jahre einer sicherheitstechnischen Kontrolle zu unterziehen (Ausnahme: der Hersteller schreibt eine kürzere Kontrollfrist vor).

(Werden vom Hersteller keine sicherheitstechnischen Kontrollen vorgeschrieben, aber auch nicht ausgeschlossen, hat die/der Betreiber/in sicherheitstechnische Kontrollen innerhalb solcher Fristen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen, dass Mängel rechtzeitig festgestellt werden können, spätestens 
aber alle 2 Jahre.)

Über sicherheitstechnische Kontrollen ist ein Protokoll mit Datum der Durchführung, den Ergebnissen und Angabe der ermittelten Messwerte, der Messverfahren und sonstiger Beurteilungsergebnisse anzufertigen.
	§ 6 MPBetreibV
	
	

	14.15
	Der Betreiber hat für alle aktiven nicht implantierbaren Medizinprodukte ein Bestandsverzeichnis zu führen.

Für die in den Anlagen 1 und 2 MPBetreibV aufgeführten Medizinprodukte ist ein Medizinproduktebuch zu führen, das ebenfalls in Form eines elektronischen Datenträgers möglich ist. Diese müssen ggf. aktualisiert werden.
	§ 7 und § 8 MPBetreibV
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